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„Wie kommt es zu solchen Beschlüssen?!“
Zur Transparenz des 

Entscheidungsprozesses…

11. Landespsychotherapeutentag
24. September 2016

Brigitte Kemper-Bürger  - Geschäftsführerin PTK Berlin



P
sy

ch
ot

he
ra

pe
ut

en
ka

m
m

er
 B

er
lin

Agenda

• Ausgangspunkt 

• Politischer Entscheidungsprozess

• Konkretisierung in den Selbstverwaltungs-Gremien

• Erstes Ergebnis

• Aktueller Stand

• Nächste Schritte
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Ausgangspunkt

Politische und fachpolitische Diskussion über die psychothera-
peutische Versorgung und Bedarfsplanung läuft seit vielen Jahren:

Stichworte u. a.:
„Wartezeiten“
„Steuerung von Patienten, Psychotherapeuten und Psychotherapie?“
„Dauer und Effizienz von PT?“
„Wer braucht was und wieviel?: Befindlichkeitsstörungen und Krankheit –
Definition von Behandlungsbedarf“
„Anzahl der Behandlungsplätze? Ausschöpfung der Praxissitze?“
„Wie sollen schwer Erkrankte versorgt werden? – Unterversorgung ver-
schiedener Patientengruppen“
„Gibt es flexible Angebote außerhalb der Richtlinien-PT?“
„Welche Rolle spielt die Kostenerstattung in der Versorgung?“
……
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Ausgangspunkt

Diskussion erster Versorgungsmodelle als Ausdruck unterschied-
licher „Systemlogiken“ und Interessen:
Modelle:
Modell des GKV SV
Modell des DPtV
Modell der DGPPN
Modell der PTK Berlin…..

Ergebnis: Es kristallisieren sich erste Vorschläge für niedrigschwellige 
Versorgungsangebote heraus:
Sprechstunde
Akutbehandlung
Rezidivpropylaxe
Vereinfachung des Gutachterverfahren
Förderung der Gruppentherapie …..
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Politischer Entscheidungsprozess

GKV-Versorgungsstärkungsgesetz
11.06.2015

§ 92 Abs. 6a SGB V

„Der Gemeinsame Bundesausschuss beschließt bis zum 30. Juni 
2016 in den Richtlinien Regelungen zur Flexibilisierung des Thera-
pieangebotes, insbesondere zur Einrichtung von psychothera-
peutischen Sprechstunden, zur Förderung der frühzeitigen 
diagnostischen Abklärung und der Akutversorgung, zur Förderung 
von Gruppentherapien und der Rezidivprophylaxe sowie zur 
Vereinfachung des Antrags- und Gutachterverfahrens.“ 
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Konkretisierung in den SV-Gremien

Der Gemeinsame Bundesausschuss:
„Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das oberste 
Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwaltung der Ärzte, 
Zahnärzte, Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen 
in Deutschland. Er bestimmt in Form von Richtlinien den 
Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) für 
mehr als 70 Millionen Versicherte und legt damit fest, welche 
Leistungen der medizinischen Versorgung von der GKV erstattet 
werden.“
(Homepage GB-A, Stand 12.08.2016)
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Quelle: Homepage G-BA 
11.09.16
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Quelle: Homepage G-BA 11.09.16
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Ergebnis

Im G-BA verabschiedete Psychotherapie-Richtlinie 
(Stand: 16.06.2016)

Wesentliche Änderungen:
• Psychotherapeutische Sprechstunde / tel. Erreichbarkeit
- Für den Patienten ist die Wahrnehmung einer Sprechstunde vor 

Beginn einer PT verpflichtend. (Erw: 1-3 Std., Ki/Ju: 1-5 Std.)
- Für PP/KJP ist das Angebot freiwillig. 
- Bei Angebot: mind. 100 Min./Woche (bei hälftigem Versorgungs-

auftrag entsprechend weniger). 
- Tel. Erreichbarkeit der Praxis für Patienten von 250 Min./Wo (bei 

hälftigem Versorgungsauftrag 125 Min./Wo) muss sichergestellt 
werden.

- Ergebnis der Sprechstunde muss dem Patienten schriftlich mitgeteilt 
werden.
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Ergebnis

Wesentliche Änderungen:

• Probatorische Sitzungen
- Es soll auch zukünftig probatorische Sitzungen vor der Durchführung 

einer RiLi PT geben, allerdings beschränkt: mindestens 2 bis 
höchstens 4 Stunden. (bei Ki/Ju bis 6 Std.)

• Akutbehandlung
- Kurzfristige Interventionen (bis zu 24 Gesprächseinheiten à 25 Min. 

oder 12 Einheiten à 50 Min.) können bei dringendem 
Behandlungsbedarf ohne Antrags- aber mit Anzeigepflicht 
durchgeführt werden.

- Anrechnung der Akutbehandlung auf eine evtl. durchzuführende 
Richtlinientherapie.
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Ergebnis

Wesentliche Änderungen:
• Kurzzeittherapie
- Die bisherige Kurzzeittherapie von 25 Stunden muss zukünftig in 2 

Abschnitten à 12 Std. erbracht werden.
- Es besteht Antragspflicht mit Genehmigungsfiktion (3 Wochen) –

ohne Gutachterverfahren. 
• Langzeittherapie
- Die Langzeittherapie kann auch weiterhin als gutachterpflichtige 

Langzeittherapie beantragt werden (nach den max. 4 probatorischen 
Sitzungen, nach einer Akutbehandlung oder nach einer 
Kurzzeittherapie).

- Vereinfachung des Antragsverfahren
- Neue Stundenkontingente (Einzeltherapie)

Erw: VT: 60+20, TfP: 60+40, AP: 160+140
Ki/Ju: VT: 60+20, TfP:70/90+80/90, AP: 70/90+90/90 

+ 25% für Bezugspersonen
11
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Ergebnis

Wesentliche Änderungen:
• Dokumentation
- Dokumentation mit standardisierten Fragebögen (u. a. Sozialstatus, 

Bildungsniveau, Symptombelastung, bei Kindern: Intelligenz) wird 
verpflichtend. 

- Der Fragebogen soll dem Gutachterbericht beigefügt werden.

• Gruppentherapie
- Gruppentherapie gilt zukünftig als gleichwertige in der 

Indikationsstellung zu berücksichtigende Anwendungsform.
- Mindestteilnehmerzahl wird auf 3 TN festgelegt.
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Ergebnis

Wesentliche Änderungen:

• Kinder- und Jugendpsychotherapie
- Bezugspersonen aus dem soz. Umfeld können leichter einbezogen 

werden. (max. 25% mehr Sitzungen)
- Jugendliche bis 21Jahre (ggfs. auch länger) können von KJPs 

behandelt werden.
- Sprechstd., Probatorik und Rezidivpr. etwas länger als bei Erw.

• Rezidivprophylaxe
- Bei einer Behandlung von > 40 Std. können max. 8 Std. (bei > 60 

Std. max. 16 Std.) als Rezidivprophylaxe berücksichtigt werden.
- Die Stunden werden auf das Behandlungskontingent angerechnet.
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Aktueller Stand

14Quelle: „Tagesspiegel“,19.09.2016
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Aktueller Stand

Beanstandung und Auflagen des BMG: (9.9.2016)

• Datenschutz: “….Einsatz der Dokumentationsbögen sowie Anlage 2 
(Dokumentationsbögen) … werden beanstandet.“

• Durchführung der Sprechstunden durch PPs und KJPs
„ …Änderungsbeschluss so zu fassen, dass das Angebot der psych. 
Sprechstunde nicht als eine „Kann-Leistung“ bezeichnet wird und 
der Zugang der Versicherten zur ambulanten Psychotherapie auch in 
dem Falle gewährleistet ist, dass zu Beginn … noch nicht genügend 
Sprechstunden vorgehalten werden …“

• Patientengerechter Befundbericht
• Entscheidungsverpflichtung der Krankenkassen für Anträge auf 

Kurzzeittherapie („Genehmigungsfiktion“)
• Datenschutz

„ ..Einwilligungserklärung des Patienten zur Weitergabe von 
personenbezogenen Daten ..“

bis 30. November vom GB-A zu beschließen
Inkrafttreten der Richtlinie zum 1.4.2017 15
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Nächste Schritte

Finanzierung der Leistungen:
Verhandlungen im Bewertungsausschuss

Bewertungsausschuss: 
Der Bewertungsausschuss ist ein Gremium der gemeinsamen 
Selbstverwaltung der Ärzte und Krankenkassen (SGB V § 87 Abs. 1). 
Ihm gehören je drei von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und 
vom GKV-Spitzenverband benannte Mitglieder an. Die Geschäftsführung 
wird durch das Institut des Bewertungsausschusses wahrgenommen. 
Der Bewertungsausschuss beschließt den Einheitlichen Bewertungs-
maßstab (EBM). Der EBM ist die Abrechnungsgrundlage der ärztlichen 
Leistungen im Rahmen der Gesetzlichen Krankenversicherung.
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Nächste Schritte

Konkretisierung der Leistungen:
Überarbeitung der Psychotherapie-Vereinbarung

Psychotherapie-Vereinbarung:
KBV und GKV-SV schließen als Anlage 1 zum Bundesmantelvertrag-
Ärzte (BMV-Ä) eine Vereinbarung über die Anwendung von 
Psychotherapie in der vertragsärztlichen Versorgung 

Letzter Stand der heutigen Psychotherapievereinbarung: 15.01.2015
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Nächste Schritte

Terminservicestellen:
GKV-Versorgungsstärkungsgesetz, § 75 SGB V, 11.06.2015
Von den KVen sollen Terminservicestellen eingerichtet werden, die 
Erstgespräche im Rahmen der psychotherapeutischen Sprechstunde 
und Behandlungstermine vermitteln. Bei fehlenden Terminen müssen die 
Terminservicestellen ambulante Behandlungsplätze in Kliniken zur 
Verfügung stellen. Die KVen müssen damit auch Transparenz über das 
bestehende Behandlungsangebot schaffen. 
„Ab Inkrafttreten des Beschlusses des Gemeinsamen Bundesausschusses nach § 92 Absatz 6a Satz 3 gelten die Sätze 
2 bis 11 für Behandlungen nach § 28 Absatz 3 hinsichtlich der Vermittlung eines Termins für ein Erstgespräch im 
Rahmen der psychotherapeutischen Sprechstunden und der sich aus der Abklärung ergebenden zeitnah erforderlichen 
Behandlungstermine; einer Überweisung bedarf es nicht.“

Überarbeitung Bedarfsplanungsrichtlinie:
GKV-Versorgungsstärkungsgesetz, § 101 SGB V, 11.06.2015
„Der Gemeinsame Bundesausschuss trifft mit Wirkung zum 1. Januar 
2017 die erforderlichen Anpassungen für eine bedarfsgerechte 
Versorgung nach Prüfung der Verhältniszahlen … insbesondere für die 
Arztgruppe nach Absatz 4 [Psychotherapeuten]“. 
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!


